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1. Allgemeines

(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf
Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart
werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese
Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis
auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen
unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Etwaige unwirksame Bestimmungen sind von den Vertragspartnern im Rahmen des
Zumutbaren nach Treu und Glauben durch solche Regelungen zu ersetzen, die
dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages am besten gerecht werden, ohne dass
dadurch der Vertragsinhalt wesentlich geändert wird. Dass Gleiche gilt, falls es an
einer ausdrücklichen Regelung für einen regelungsbedürftigen Sachverhalt fehlt. 

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung
dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen. 

2. Vertragsabschluss; Leistungsumfang

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und
sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder
fernschriftlichen Bestätigung. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir eine
schriftliche Erklärung (Bestellungsannahme) absenden, die für den Umfang der
Leistungspflichten maßgebend ist. Liegt diese nicht vor, bestimmt sich unser
Leistungsumfang nach demjenigen Angebot, welches vom Besteller fristgerecht
angenommen wurde. Die Lieferung ersetzt die schriftliche Bestellungsannahme. 

(2) Der Besteller hat die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer
Bestellungsannahme unverzüglich zu überprüfen und uns Abweichungen von
seiner Bestellung innerhalb von längstens 2 Arbeitstagen mitzuteilen. 

(3) Die in den Katalogen und Angeboten angegebenen Leistungsmerkmale wie
Abbildungen, Zeichnungen etc. sind nur als annähernd zu betrachten. Zeichnungen,
Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich,
wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

(4) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden:
Unterlagen) behalten wir uns unsere eigentums- und urheberrechtlichen
Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Diese Unterlagen dürfen nur nach unserer
vorherigen Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn uns der
Auftrag nicht erteilt wird, uns auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. 

(5) Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu
treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des
schriftlichen Vertrags hinausgehen. 

(6) Der Besteller haftet für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der von
ihm gelieferten Bestellungsunterlagen und Bestellangaben, insbesondere in
Zeichnungen sowie für technische Daten und Muster. Mündliche Angaben, auch
über Änderungen sowie Ergänzungen der zur Verfügung gestellten Unterlagen und
Daten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Wird eine Bestellung innerhalb eines
Monats nach Eingang, in Sonderfällen (z. B. Spezialanfertigungen) innerhalb 3
Monaten, während welcher Frist der Besteller an seine Bestellung gebunden ist,
von uns nicht schriftlich bestätigt oder ausgeführt, ist der Besteller zur Rücknahme
der Bestellung berechtigt, ohne dass ihn das zu Schadensersatzansprüchen gegen
uns berechtigt. 

3. Preise; Zahlungsbedingungen

(1) Unsere Preise sind €-Preise. Maßgebend sind die in unserer 
Bestellungsannahme genannten Preise. Sie gelten ab Werk, im Inland zuzüglich 
der jeweils geltenden Umsatzsteuer und schließen Aufstellungs-, Inbetriebnahme- 
und Montagekosten sowie Verpackung, Fracht, Porto und Versicherungskosten
nicht ein. Sie sind  auf der Basis der am Tag unserer Angebotsabgabe 
geltenden Lohn-, Material- und sonstigen Kosten errechnet. Bei einer Steigerung 
von Material- und Rohstoffpreisen, Energiekosten, Löhnen und Gehältern, 
Herstellungs- oder Transportkosten sind wir berechtigt, die sich am Tage der 
Lieferung infolge effektiv eingetretener Kostensteigerungen ergebenden Preise zu 
berechnen und angemessen zu erhöhen, es sei denn, die Lieferung erfolgt bei 
einem Nichthandelsgeschäft innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss.

(2) Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

(3) Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb von
30 Tagen netto. Die Forderung wird mit der Lieferung fällig. Montageleistungen sind
sofort netto fällig. Bei Bauleistungen sind wir berechtigt, Teilzahlungen entsprechend 
dem Stand der ausgeführten Arbeiten zu verlangen. Zahlungen an unsere Vertreter
können nur auf Grund von uns erteilter schriftlicher Inkasso-Vollmacht erfolgen.

Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Bestellers Zahlungen 
zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und werden den Besteller über 
die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen 
entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf 
die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. 
Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst 
wird. Die Hereinnahme von fremden und eigenen Akzepten – erfüllungshalber – 
behalten wir uns in jedem Fall vor; die Bezahlung unserer Forderung gilt mit 
Einlösung des Wechsels durch den Besteller als erfolgt. Diskont, Spesen und 
sonstige Kosten trägt der Besteller. 

(4) Bei schuldhafter Überschreitung der Zahlungsfrist werden Verzugszinsen in
Höhe von 8 (gegenüber Verbrauchern in Höhe von 5) Prozentpunkten über dem
jeweils geltenden Basiszinssatz, jedoch mindestens 5 Prozentpunkte, verlangt.
Kommt der Besteller mit einem nicht unerheblichen Teil der Zahlung in Verzug oder
gehen Schecks oder Wechsel zu Protest oder entfallen die Voraussetzungen für
eine Kreditgewährung, so werden unsere sämtlichen Forderungen gegen ihn zur
sofortigen Zahlung fällig. Dies gilt auch für ursprünglich gestundete Rechnungen
sowie später fällige Wechsel oder Schecks. 

(5) Verschlechtert sich die Vermögenslage des Bestellers nach Vertragsschluss
erheblich oder wird die schlechte Vermögenslage erst nach Vertragsschluss
erkennbar, so sind wir im Fall der Gefährdung der Gegenleistung berechtigt, noch
nicht ausgeführte Lieferungen zu verweigern bzw. angemessene Vorauszahlungen
oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. 

(6) Der Besteller kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Forderung aufrechnen, ferner mit Forderungen wegen mangelhafter Erfüllung der
uns treffenden Hauptleistungspflichten. Ein Zurückbehaltungsrecht kommt für den
Besteller nur insoweit in Betracht, als es auf Ansprüchen aus demselben
Vertragsverhältnis beruht. 

4. Serienlieferungen, Langfrist- und Abrufverträge

(1) Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende
kündbar.

(2) Tritt bei Langfristverträgen (Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 12
Monaten) nach Ablauf der ersten vier Wochen Vertragslaufzeit eine wesentliche
Änderung der Lohn-, Material- oder Energiekosten ein, so ist jeder Vertragspartner
berechtigt, eine angemessene Anpassung des Preises unter Berücksichtigung
dieser Faktoren zu verlangen. 

(3) Unsere Preise sind anhand der vereinbarten Bestellmengen kalkuliert. Sind
keine verbindlichen Bestellmengen vereinbart, so richtet sich unsere Kalkulation
nach den vereinbarten Zielmengen. Wird die Bestellmenge oder Zielmenge
unterschritten, so sind wir berechtigt, den Preis pro Einheit angemessen zu
erhöhen. Überschreitet der Besteller mit unserem Einverständnis die Menge so
kann er eine angemessene Preisreduzierung verlangen, sofern er dies wenigstens
3 Monate vor dem vereinbarten Liefertermin schriftlich anzeigt. Die Höhe der
Reduzierung oder Erhöhung ist nach unseren Kalkulationsgrundlagen zu ermitteln. 

(4) Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes vereinbart ist,
verbindliche Mengen mindestens 3 Monate vor dem Liefertermin durch Abruf
mitzuteilen. Mehrkosten, die durch einen verspäteten Abruf oder nachträgliche
Änderungen des Abrufs hinsichtlich der Zeit oder Menge durch den Besteller
verursacht sind, gehen zu seinen Lasten; dabei ist unsere Kalkulation maßgebend. 

5. Lieferfristen

(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden
können, bedürfen der Schriftform. Unsere Lieferzeit rechnet ab Datum unserer
Bestellungsannahme. Jede Änderung der Leistung nach Bestellungsannahme
verlängert die Lieferfrist angemessen. 
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(2) Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang
sämtlicher vom Besteller beizubringender Unterlagen sowie die Einhaltung der
vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den
Besteller voraus. Verzögert oder unterlässt der Besteller seinerseits erforderliche
oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen, verlängert sich die Lieferfrist
angemessen.

(3) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund
von Ereignissen, die uns die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich
erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik,
Aussperrung, behördliche Anordnungen, Betriebsstörungen oder Ausfall wichtiger
Fertigungseinrichtungen / Maschinen, Verzögerungen in Anlieferung wesentlicher
Roh- und Baustoffe, Werkstoff- und / oder Energiemangel, etwa auch infolge
wesentlicher Preissteigerungen, Verzögerungen bei der Beförderung sowie alle
Fälle höherer Gewalt, auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren
Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und
Terminen nicht zu vertreten. Vorstehendes gilt auch dann, wenn die
vorbezeichneten Umstände während eines bereits bestehenden Lieferungsverzugs
eintreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder
wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben unberührt. 

(4) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Besteller nach
angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten
Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von
unserer Verpflichtung frei, so kann der Besteller hieraus keine
Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der
Lieferer nur berufen, wenn er den Besteller unverzüglich benachrichtigt. 

(5) Wird Abnahme des Liefergegenstands gewünscht, sind deren Bedingungen 
spätestens bei Vertragsabschluss festzulegen. Die Abnahme hat bei uns
unverzüglich nach gemeldeter Abnahmebereitschaft zu erfolgen. Die Kosten der
Abnahme gehen zu Lasten des Bestellers. 

(6) Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen
Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, können wir dem Besteller
für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der
Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5%, berechnen. Der
Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien
unbenommen. 

(7) Teillieferungen bleiben vorbehalten, soweit diese dem Besteller zumutbar sind.

6. Lieferung und Gefahrübergang

(1) Die Lieferung erfolgt, vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarung vor 
Lieferung der Ware, DAP (Incoterms 2020) vereinbarter Lieferort Käufer
Im Falle von FCA (Incoterms 2020) erfolgt der Übergang mit Übergabe an den 
Frachtführer am vereinbarten Ort.
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache 
gehen auf den Besteller über, wenn wir die Sache an den Spediteur, Frachtführer 
oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten übergeben haben 
oder die Ware zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Dieses gilt 
unabhängig von der Frage der Übernahme der Versandkosten oder der Anfuhr.

(2) Wird der Versand, die Zustellung bzw. die Entgegennahme aus vom Besteller zu
vertretenden Gründen verzögert oder kommt der Besteller aus sonstigen Gründen 
in Annahmeverzug, so geht die Gefahr damit auf den Besteller über. 

(3) Soweit nichts anderes vereinbart ist, steht die Verpackung, Versandart, der 
Transportweg, etc. in unserem pflichtgemäßen Ermessen. Die Transportkisten 
unserer Standardverpackung sind nicht für eine Stapelverstauung ausgelegt. Eine 
besondere Verpackung (etwa eine zusätzliche Transportverstärkung, welche ein 
max. doppelstöckiges Stapeln der Transportkisten erlaubt) erfolgt nur nach 
besonderer Vereinbarung auf Wunsch des Bestellers (den dieser spätestens in 
seiner Bestellung anzugeben hat) und zu dessen Lasten. Die Transportverpackung 
ist nicht kranbar. Ein hängender Transport ist daher unzulässig 

(4) Auf unser Verlangen sind Verpackungsmaterial und Lademittel unverzüglich 
frachtfrei zurückzusenden; Gutschrift erfolgt nach Maßgabe des
Wiederverwendungswertes. Nicht zurückgegebene Gitterboxen oder Euro-
Flachpaletten werden nach einer durch uns festgesetzten Nachfrist berechnet. 

(5) Ergänzend zu diesen allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten 
insoweit die Sonderbedingungen für die Warenlieferung mit Mehrweg-Gestellen
Stand Juli 2013. Einsehbar auf unserem Onlineportal www.rodenberg.ag. 

(6) Eine Versicherung der Lieferung gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- 
und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken wird nur nach besonderer 
Vereinbarung auf Wunsch des Bestellers und zu dessen Lasten abgeschlossen. 

 7. Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur Erfüllung sämtlicher, auch künftiger und bedingter Forderungen aus der
Geschäftsbeziehung (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus
Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Besteller jetzt oder
künftig zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf
Verlangen nach unserer Wahl freigeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen 
nachhaltig um mehr als 10% übersteigt. Dies gilt auch, wenn Zahlungen auf
besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. 

(2) Die Ware bleibt unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für
uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-)Eigentum
des Lieferers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit)-
Eigentum des Bestellers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig
(Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Besteller verwahrt unser (Mit-)Eigentum
unentgeltlich. Ware, an der dem Lieferer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden
als Vorbehaltsware bezeichnet. 

(3) Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist.
Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem
Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte
Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich
sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Besteller bereits jetzt
sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen ihn widerruflich, die
an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung im eigenen Namen
einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn
der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der
Besteller auf unsere Eigentumsposition hinweisen und diesen unverzüglich
benachrichtigen, damit wir unsere Eigentümerrechte durchsetzen können. Soweit
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden
gerichtlichen und/oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der
Besteller. 

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers - insbesondere Zahlungsverzug – 
sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware
herauszuverlangen. Der Besteller ist bis zur vollständigen Bezahlung der
Vorbehaltsware verpflichtet,  uns jederzeit über den Standort der Vorbehaltsware
informiert zu halten. 

8. Rechte des Bestellers wegen Mängeln, Haftung

(1) Beim Verkauf neu hergestellter Sachen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr. Ist der
Besteller Verbraucher, gilt eine Verjährungsfrist von 2 Jahren. Der Verkauf
gebrauchter Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung. Ist der
Besteller Verbraucher, beträgt die Verjährungsfrist für Sachmängel bei gebrauchten
Sachen 1 Jahr.

(2) Bei Mangelhaftigkeit der Ware kann der Besteller primär Nacherfüllung gem. §
439 BGB verlangen. Sofern der Besteller kein Verbraucher ist, können wir zwischen
der Beseitigung des Mangels und der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen.
Hat der Besteller die erhaltene Ware montiert und macht er im Anschluss
Mängelansprüche geltend, so haften wir nur, wenn die Montage fachkundig erfolgte.
Hierfür trägt der Besteller die Darlegungs- und Beweislast. Für die Verjährung von
Ansprüchen auf Grund der Mangelhaftigkeit einer Werkleistung gelten die
gesetzlichen Vorschriften. Verlangt der Besteller Nacherfüllung, so können wir nach
unserer Wahl den Mangel beseitigen oder ein neues Werk herstellen.

(3) Als Maßstab für die Feststellung einer Mangelhaftigkeit von Glas gilt allein die
„Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen“.
Einsehbar auf unserem Onlineportal www.rodenberg.ag. 

(4) Mängelansprüche des kaufmännischen Bestellers kommen nur in Betracht, wenn
dieser den Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten gem. § 377 HGB bezüglich
jeglicher Abweichung nachgekommen ist. Beanstandungen müssen innerhalb einer
Frist von 10 Werktagen - wegen verborgener Mängel unverzüglich nach ihrer
Entdeckung - bei uns eingehen. Unterlässt der Besteller diese Anzeige, gilt die Ware
als genehmigt. 

(5) Zahlungen des kaufmännischen Bestellers dürfen bei Mängelrügen in einem
Umfang zurückgehalten werden, der in einem angemessenen Verhältnis zu den
aufgetretenen Sachmängeln steht. Eine Zahlung kann nur zurückgehalten werden,
wenn der Besteller eine Mängelrüge geltend macht, über deren Berechtigung kein
vernünftiger Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir
berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 
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(6) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers, gleich aus
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt
nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. für garantierte Beschaffenheitsmerkmale,
nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben
Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
sowie wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt; Ansprüche
auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen aus Schadensersatzansprüchen
Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt
werden. Dieses gilt wiederum nicht, wenn ein von uns garantiertes
Beschaffenheitsmerkmal gerade bezweckt, den Besteller gegen solche Schäden
abzusichern und / oder soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder
wenn wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet
wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den
vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter
und sonstige Erfüllungshilfen. 

(7) Entsprechendes gilt für das Risiko eines Glasbruchs. Auch insoweit ist eine
Haftung unserseits nach Maßgabe der vorstehenden Bedingungen ausgeschlossen. 

(8) Ergänzend zu diesen allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen gilt
insoweit das technische Merkblatt Haustürfüllungen, Qualitätskriterien für die
Oberflächen aus Kunststoff, Glas und Aluminium der pro K Fachgruppe
Haustürfüllungen, Stand Juli 2014. Einsehbar auf unserem Onlineportal
www.rodenberg.ag. 

9. Rückgriff des Unternehmers

Verkauft der Besteller die neu hergestellte Ware im Rahmen seines gewerblichen 
Betriebes an einen Verbraucher weiter und musste er die Ware als Folge ihrer 
Mangelhaftigkeit zurücknehmen oder minderte der Verbraucher den Kaufpreis, so 
bedarf es für die Geltendmachung der Mängelansprüche des Bestellers uns 
gegenüber keiner Fristsetzung. Der Besteller kann in dem Fall von uns Ersatz der 
berechtigten Aufwendungen verlangen, die er im Verhältnis zum Verbraucher zu 
tragen hatte, wenn der vom Verbraucher geltend gemachte Mangel bereits bei 
Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war. Im Rahmen dieses 
Unternehmerrückgriffs hat der Besteller vorbehaltlich der Regelungen in Ziff. 8. 
keinen Anspruch auf Schadensersatz. 

10. Konstruktionsänderungen

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; 
wir sind jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits 
ausgelieferten Produkten vorzunehmen. 

11. Schutz- und Urheberrechte

(1) Etwaige dem Besteller von uns überlassene Unterlagen und Zeichnungen sowie
von uns erbrachte konstruktive Leistungen und Vorschläge für die Gestaltung und
Herstellung darf der Besteller nur für den vorgesehenen Zweck verwenden und sie
ohne unsere Zustimmung weder Dritten zugänglich noch zum Gegenstand von
Veröffentlichung machen. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind wir verpflichtet,
die Lieferung lediglich im Land des Lieferortes frei von gewerblichen  Schutzrechten 
und Urheberrechten Dritter - nachfolgend Schutzrechte genannt - zu erbringen.

(2) Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns
erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechtigte 
Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der 12-Monats-
Frist gemäß Ziff. 8 wie folgt: 

Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden 
Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das 
Schutzrecht nicht verletzt wird oder austauschen. Ist uns dies nicht zu 
angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen 
Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. Unsere Schadensersatzpflicht richtet sich 
nach Ziff. 8. 

Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen für uns nur, soweit der 
Besteller uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich 
schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle 
Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der 

Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen 
wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden 
ist. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er selbst die 
Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. Ansprüche des Bestellers sind ferner 
ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung speziellen Vorgaben des 
Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch 
verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit 
nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird. 

Für Ansprüche des Bestellers im Fall von Schutzrechtsverletzungen gelten im 
Übrigen die Bestimmungen der Ziff. 8. entsprechend. 

12. Schlussbestimmungen

(1) Eine Übertragung der Vertragsrechte und -pflichten auf Dritte durch den
Besteller ist nur mit unserem schriftlichen Einverständnis zulässig. 

(2) Erfüllungsort für Zahlungen ist Porta/Westfalica, für alle sonstigen
Verpflichtungen der Ort des Lieferwerkes. 

(3) Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten
einschließlich Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozessen ist, sofern es sich bei
dem Besteller um einen Kaufmann i.S.d. § 1 HGB handelt, der für unseren
Firmensitz zuständige Gerichtsort. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Besteller an 
seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

(4) Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt
deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 
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